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nisprobleme würden innerhalb kurzer 
Zeit von alleine verschwinden. In 
vielen Fällen stünde keine gleichwer-
tige Alternative zur Verfügung. Die 
›Ansprechrate‹, also die Wirksamkeit 
der Elektroschocks, sei hoch. Und im 
Nachhinein würde die große Mehrheit 
der zwangsweise Elektrogeschockten 
ihre Behandlung gutheißen. Es bestehe 
ein medizinisch-wissenschaftlicher 
Konsens, dass eine gesonderte und 
zum Teil restriktivere Handhabung im 
Vergleich zu Psychopharmaka weder 
medizinisch noch ethisch gerechtfertigt 
sei. Strukturelle und juristische Hürden, 
die »den Zugang schwer und manchmal 
lebensbedrohlich erkrankter Patientin-
nen und Patienten zu einer indizierten 
Behandlung erschweren«, müssten be-
seitigt werden. 

Was sagen Gerichte,  
Bundesärztekammer, WHO, UN? 

2020 lehnte der BGH zwangsweise 
Elektroschocks bei als schizophren dia-
gnostizierten Menschen ab, da der not-
wendige ›medizinisch-wissenschaftliche 
Konsens‹ fehle. Falls diese der geplanten 
Maßnahme widersprechen, sei die Ein-
willigung gesetzlich bestellter Betreuer 
in deren zwangsweise Durchführung im 
Regelfall nicht genehmigungsfähig (XII 
ZB 381/192). Außerdem hatte die Bun-
desärztekammer schon 2003 erklärt, dass 
in der Regel auf eine EKT zu verzichten 
sei, falls der Patient dieser ausdrück-
lich widerspreche. In der Vergangenheit 
bejahte der BGH wiederholt Ansprüche 
von Elektrogeschockten auf Ersatz des 
Schadens, der aus ihrer behandlungsbe-
dingten Behinderung entstanden war, auf 
Schmerzensgeld und auf die Behandlung 
und Kompensierung aller Folgeschäden 
(VI ZR 45/54, VI ZR 251/64).
Die aktuelle »Richtlinie für die Politik 
zur psychischen Gesundheit und strate-
gische Aktionspläne« der WHO (2025a) 
zeigt, dass der postulierte medizinisch-
wissenschaftliche Konsens sich auf die 
eigenen Reihen Elektroschockender 
beschränkt. Was die internationale medi-
zinische Fachwelt betrifft, hat diese eine 
entgegengesetzte Einstellung. Laut WHO 
sollten Aufsichtsbehörden und -gremien 
sicherstellen, »dass schwerwiegende, in-
vasive oder irreversible Eingriffe (zum 
Beispiel Psychochirurgie, Elektrokrampft-
herapie) nicht oder nur mit freier und 
informierter Zustimmung vorgenommen 
werden...« (2025b, S. 26)
Die UN-Behindertenrechtskonvention 

verbietet jede Form von grausamer Be-
handlung von Menschen mit Behinde-
rungen, zu denen auch als psychiatrisch 
behindert geltende Menschen zählen. Das 
Verbot umfasst ausdrücklich Zwangs-
maßnahmen in der Medizin. Auch die 
Verabreichung von Elektroschocks gegen 
den Willen einer Person stellt einen Ver-
stoß gegen diese Grundsätze dar. Ohne 
informierte Zustimmung verabreichte 
Elektroschocks verletzen das Recht auf 
körperliche und geistige Unversehrtheit 
sowie das Recht, frei und informiert 
in eine Behandlung einzuwilligen oder 
diese abzulehnen (CRPD 2015).  

Wirksamkeit, Wirkungen  
und Auswirkungen 

Die Wirksamkeit insbesondere zwangs-
weise verabreichter Elektroschocks 
wird von renommierten Psychiatern 
bestritten. Das Wirkprinzip dieser im 
Faschismus entwickelten Maßnahme – 
die Auslösung eines Hirnkrampfes über 
die Durchleitung von Strom durch das 
Gehirn – besteht unverändert. Üblich 
sind acht bis zwölf Elektroschocks in 
einem Abstand von meist zwei bis drei 
Tagen. Möglich sind auch 30 Elektro-
schocks oder mehr. Um Knochenbrüche 
zu verhindern, die bei Krampfanfällen 
auftreten können, werden die Behandel-
ten heutzutage in der Regel anästhesiert; 
die Entäußerung des Krampfanfalls wird 
mit Muskelrelaxanzien unterdrückt, der 
Krampfanfall findet ›nur noch‹ im Ge-
hirn und in bewusstlosem Zustand statt 
(Lehmann 2017, 2023).
Wenn überhaupt, so eine Autorengruppe 
um den Psychiater Martin Zinkler, Ver-
treter der Bundesrepublik Deutschland 
im UN-Unterausschusses zur Verhütung 
von Folter, stelle sich eine positive 
Wirkung nur kurzfristig ein. Die Ein-
willigungsfähigkeit der Betroffenen 
würde bei einer Zustimmung ungeprüft 
akzeptiert, bei einer Ablehnung jedoch 
das Gericht eingeschaltet, um in deren 
angeblichem Interesse das Nein auszuhe-
beln (Zinkler et al. 2018).
Da die letzte placebokontrollierte Elekt-
roschockstudie zur Behandlung von De-
pressionen vor 40 Jahren stattfand und 
es keine Studien gebe, die den heutigen 
Standards der evidenzbasierten Medizin 
entsprächen, führte ein Team um John 
Read von der University of East London 
eine umfangreiche Onlinebefragung 
durch. 1144 Betroffene sowie deren An-
gehörige, Freundinnen und Freunde aus 
44 Ländern nahmen teil: 

• �»Die Ergebnisse waren: spezifisches 
Problem verschlechtert – 37%; Stim-
mung verschlechtert – 29%; Lebens-
qualität verschlechtert – 62%; Suizi-
dalität erhöht – 19%. Die Ergebnisse 
stimmten mit den Antworten von 
Familienmitgliedern und dem Freun-
deskreis überein. Auffällig ist, dass 
fast die Hälfte (49%) angab, ihre Le-
bensqualität habe sich durch die EKT 
›deutlich verschlechtert‹ (22%) oder 
gar ›sehr stark verschlechtert‹ (27%).« 
(2025, S. 1)

Ergänzend sollen hier die Risiken und 
Schäden genannt sein, die die US-ame-
rikanische Herstellerfirma Somatics LLC 
2021 im Anwendungshandbuch ihres 
Apparates Thymatron® System IV auflis-
tete. Danach könnten ihre Geräte »ver-
heerende kognitive Folgen« (S. 1) verur-
sachen. Zu den kognitiven Fähigkeiten 
gehören Aufmerksamkeit, Gedächtnis, 
Lernen, Kreativität, Planen, Vorstellungs-
kraft und Wille. Außerdem zählte Soma-
tics weitere bekannt gewordene Schäden 
auf, unter anderem Gedächtnisstörungen 
und Hirnschäden, Herzrhythmus- und 
Blutdruckstörungen, Zahntraumata, 
manische Symptome, spontane Anfälle, 
Status epilepticus, Atemwegsverschlüsse, 
Komata, Verschlechterung psychiatri-
scher Symptome, Tötungsdelikte und 
Begünstigung suizidalen Verhaltens. 

Die – geldwerte –  
klinische Erfahrung 

Kliniken sind auf Einnahmen angewie-
sen, um ihre Existenz zu sichern, Löhne 
zu bezahlen und möglicherweise Ge-
winne für Aktionäre zu erwirtschaften. 
Dies gilt auch für Kliniken, in denen 
Elektroschocks als Behandlungsme-
thode angeboten werden. Dem aktuellen 
Psychiatrie-Barometer zufolge erwarten 
30 % der Psychiatrischen Klinikabteilun-
gen und 16 %  der Psychiatrischen Klini-
ken, in den kommenden sechs Monaten 
ihr Personal reduzieren zu müssen, so 
das Deutsche Ärzteblatt am 22. August 
2025. Elektroschocks bieten sich somit 
als Ausweg aus finanziellen Krisen bzw. 
zur Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes 
an. Für den ersten Elektroschock zahlt 
die Gesetzliche Krankenversicherung 440 
€, für jeden weiteren 340 € (InEK GmbH 
2024). Da der organisatorische und per-
sonelle Aufwand für die Verabreichung 
von Elektroschocks hoch ist, lohnt sich 
diese Maßnahme speziell für Einrichtun-
gen, die zentriert und in Serien Elektro-




